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Anfrage 

der Abgeordneten M 0 S er, Dre T u 1 1 

und Genossen 

an den Bundeskanzler 

betreffend die Propagandaschrift "für alle". 

des Nationalr;tfp"l --- ..:....:..:.'" 

Im September 1968 erschien eine weitere Nummer der Propaganda­

schrift "für alle" unter dem Titel UTage der Bei'liillrung". Diese 

Nummer trägt die 13ezeichnung Nr. 3, obwohl Bundeskanzler 

Dr. Klaus in seiner Anfragebeantwortung vom 4.7.1968 unter der 

Propagandaschrift "für alletl herausgegebene "Wohnbaufibel" als 

Nr. 3 bezeichnet hatte. 

Wie auf mündliche parlamentarische Anfragen bekar~tgegeben~~rde, 

Wal~ für den Druckauftrag dieser Nummer eine beschränkte Aus­

sChreibung vorgenommen worden. Der Zuschlag erfolgte an vier 

verschiedene Druckereien in Wien und in anderen Bundesländern. 

Während die Geaamtkosten für die im Februar 1968 erschienene 

Nr. 2 ,der Propagandaschrift "für alle", welche die gleiche 

Ausstattung und dasselbe Format wie die Nro 3 ("Tage der Bewäh­

rung") besitzt, sich auf S 8120145.50 beliefen, kostete die im 

September herausgegebene Nr. 3 ("Tage der Bewährungll)S 8330766.60. 

Ferner wurde auf eine mündliche Anfrage festgestellt, daß das 

Impressum der Nr~ 3 ("Tage der Be1"ährung") innerhalb derselben 

Auflage abweichende Angaben enthält. Bundeskanzler Dr. Klaus 

sagte zu, eine Untersuchung darüber einzuleiten? wie es zu den 
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verschiedenen rmpressa gekommen war und ließ dem Klub der 

sozialistischen Abgeordneten und Bundesräte mitteilen, daß, 

nachdem der Druck bereits begonnen hatte, ein Rechtsgutachten 

einlangte, welches eine P..nderung des Impressums fÜr erforder­

l.ich erachten ließo Es wurde daher der Auftrag erteilt, das 

ImpressUJJi abzuändern. Dieser Auftrag wurde aber nicht vollständig 

durchgeführt • . 
Bereits bei der Beantwortung der mündlichen Anfrage Zl. 1367/M 

vom 7 0 2.1968 erklärte der Herr Bundeskanzler, er hätte den Auf­

trag gegeben ein Impressum zu machen, welches den gesetzlichen 

Vorschriften entspricht. 

Auch in der Fragestunde vom 1403" 196Ei führte der Herr Bundes­
kanzler zur Anfrage 1425/1>1 bezüglich der ab1·reichendenImpressa 

der Nro1 und der Nro 2 der Propagandaschrift "für alle" aus,. 

"eingehende Prüfu.:nger.1" sowohl im Bundeskanzleramt wie auch 1m 

Justlzministerium hätten ergeben, daß das Impressum bei der 

ersten Postwurfsendung pressegesetzlich richtig war, aber auch 

das Impressum der zweiten Nummer den gesetzlichen Vorschriften 

entspreche. 

Aus der Anfragebeantwortung Zlo 637/A o Bo vom 1305.1968 ist er­
sichtlich, daß alle 'Überlegungen über die rechtlichen Probleme 

der Impressa der Propagandaschrift "für alle" im Bundeskanzleramt 

selbst und zwischen Bundeskanzleramt und Justizministerium in 

mündlichen Aussprachen erwogen wurden, da kein Dienststück 

darüber vorhanden ist. 

In der Anfragebeantwortung 869/A.B. vom 29.8.1968 stellte der 
Bundeskanzler dazu fest, daß sich die Anlegung eines eigenen 

Aktenstückes erübrigt, da für das Impressum der Nr. 2 der 

Wortlaut verwendet wurde, wie er schon seit Jahren bei sämt­

lichen anderen periodischen Druckschriften des'Bundeskanzleramtes 

(Bundespressedienst) Anwendung findet und wozu damals bereits 

das Einvernehmen mit dem Bundesministerium für ,Justiz hergestellt 

968/J XI. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 5

www.parlament.gv.at



- 3 .... 

worden ,<{ar. Wie --aus den angeführten Äußerungen des Herrn Bundes­

kanzlers hervorgeht, hatte man sich auch im Bundeskanzleramt 

bereits vor Herausgabe der letzten Nummer dieser Propagandaschrift 

(tITage der Bewährung") eingehend mit dem Impressum beschäftigt 

und der Herr Bundeskanzler sogar ausdrücklich festgestellt, daß 

die Rechtslage so klar sti, daß sich die Anlage eines Aktenver-

" merkes erübrigt 0 

Die gefertigten Abgeordneten stellen nun v~ter Hinweis auf die 

obige Sachverhaltsdarstellung folgende 

Anfrage: 

1.) Welche namentlich zu nennenden Druck- und Verlagsanstalten 

wurden in Form einer beschränkten Ausschreibung zur Anbot­

steIlung eines Druckauftrages der Propagandaschrift "für allett 

("Tage der Be'o'lährung") eingeladen"? 

20) Wie war der Wortlaut der beschr~~ten Ausschreibung? 

3.) Welche namentlich zu nennende Firmen haben Offerte vorgelegt? 

4.) tlelchen von ihnen wurde der Druckauftrag erteilt ? 

5.) Welche Gründe waren für die Erteilung des Druckauftrages 

maßgebend ? 

6.) Wie schlüsseln sich die angegebenen Gesamtkosten in der Höhe 

von S 833.766,60 nach Druck-Papierkosten, graphischer Gestal­

tung und Portospesen ? 

7.) Was war die Urs~che der Steigerung der Kosten für die Nr. 3 
("Tage der Bewährung lt ) gegenüber der Nr."2 Propagandaschrift 

"für alle" um S 21.621,10 ? 

8.) \'leshalb vrurde bei der Vergebung des Druckauftrages der Nr. 3 

("Tageder Be,.,ährung tl ) dieser Auftrag nicht an eine Firma, 

nämlich den Bestbieter, sond,ern wie Vizekanzler Dr .. vlithalm 

in seiner An.fragebeantwortung vom 19.4.1968 (Zl. 1542/N) 

ausführte, an vier Druckereien vergeben ? 

9.) Haben sich durch die Zersplitterung dieses Druckauftrages 

nicht zwangsläufig die Kosten erhöht ? 
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1 0 0) V/urde die Zeitschrift in allen vier Druckereien gesetzt, 

oder war damit nur eine Druckerei beauftragt und WtJ.rde in 

den restlichen drei Betrieben nur der Druck durchgeführt ? 

11.) (Bei Bejahung der Frage 1 Og) vlie lautete der Name der 

Druckerei, in der die Zeitschrift gesetzt wurde ? 

," 

12.) (Bei Bejahung der Frage 1 O~) Viie hoch waren die Kosten für 

das Setzen, "da hoch für den Drn.ck , aufgeschlüsselt nach den· 

einzelnen Druckereieu ? 

130) Wieviele Exemplare der Nr. 3 (11Tage der Bewährung") der 

l?ropagandaschrift l'lurden jeweils in den einzelnen Druckereien 

hergestellt ? 

14.) l'lie lauten die für die Gesamtkosten der Nro3 ("Tageß,er 

Bewährung") g'alegten Rechnungen der einzelnen Druckereien, 

aufgeschlÜBselt nach Setz~, Druck- und Papierkosten ? 

15.) Aus w'elchen Gründen wurde ntmmehr ein Gutachten über den ~lort­

laut des Impressums eingeholt p ObvlOhl Sie in Ihrer Anfrage-

'beantwortung vom 290801968 869/A o B. erklärten, daß sich dle 

Anlegun.g eines eigenen Aktenvermel"kes erübrigt, da schon 

seit Jahren bei sämtlichen anderen periodischen Druckschriften 

des Bundeskanzlers der Vlortlaut eines der bisher verwendeten 

Impressa Anwendung findet und Sie in der Anfragebeantwortung 

vom 130501968, Zl. 637/A.Bo ausf'ührten, daß die Formulierung 

des Impressums der Nr. 2 der Propagandaschrift "für alle" 

seinerzeit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

Justiz festgelegt worden war ? 

160) Welcher Art waren Ihre Bedeclten gegen den e inve rn eh.mli eh mit 

dem Bundesministerium für Justiz festgelegten Wortlaut des 

-Impressums, sodaß Sie ein neuerliches und diesmal sogar 

schriftliches Gutachten einholen ließen ? 

17.) Von welcher Stelle vnxrde dieses Gutachten erstattet? 

180) Wie lautet die Geschäftsza....hl. des darauf bezughabenden .Aktes? 
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19.) "Jie ist der iAJortlaut des bzw. falls es sich um mehrere 
handelt, der Gutachten? 

20.) Wie ist der Wortlaut des auf Grund dieses Gutachtens ange = 
legten Aktes und der auf diesem Gutachten beruhenden Ver = 
fügungen? 

21.) Wen.T1 Sie, Herr Bundeskanzler, mitgeteilt haben, dass das 
Impressum \'1ä-l1rend des Druckes umgeändert wurde, warum hat 

Staatssekretär Pisa dann nicht dem Klub der sozialistischen 

Abgeordneten und Bundesräte jene Exemplare übersandt, die das 

Impressum tragen, welches auch an alle Haushalte ausge = 
sendet wurde, sondern jene Stücke, die ein Impressum enthalten, 

das wenige Exemplare aufweisen? 
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